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IM NAMEN DER REPUBLIK!

Das Bundesverwaltungsgericht hat durch die Richterin MMag. Alexandra JUNKER als Einzelrichterin über die

Beschwerde von XXXX, geb. XXXX, StA. NIGERIA, vertreten durch: den RA Mag. Michael SCHNARCH gegen den Bescheid

des Bundesasylamtes (nunmehr Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl), Außenstelle Traiskirchen, vom 10.10.2012,

Zl. 1213.867-BAT, nach Durchführung einer mündlichen Verhandlung zu Recht erkannt:

A.)

I. Die Beschwerde gegen die Spruchpunkte I. und II. des angefochtenen Bescheides wird gemäß §§ 3 und 8 Abs. 1 Z. 1

AsylG 2005, BGBl I 2005/100 idgF als unbegründet abgewiesen.

II. Der Beschwerde wird hinsichtlich Spruchpunkt III. des angefochtenen Bescheides stattgegeben und festgestellt, dass

gemäß § 75 Abs. 20 AsylG 2005 eine Rückkehrentscheidung auf Dauer unzulässig ist.

B)

Die Revision ist gemäß Art 133 Abs. 4 B-VG nicht zulässig.

Text

ENTSCHEIDUNGSGRÜNDE:

I. Verfahrensgang:

1. Die Beschwerdeführerin stellte am 02.10.2012 in Österreich einen Antrag auf internationalen Schutz. Bei der am

04.10.2012 stattJndenden Erstbefragung durch Organe des öLentlichen Sicherheitsdienstes erklärte sie, dass sie vor

ca. zwei Monaten Nigeria verlassen habe. Ihr Vater und ihre Mutter seien verstorben, Geschwister habe sie keine. Sie

sei geMohen, da sie zwangsverheiratet hätte werden sollen. Sie sei in den Busch geMüchtet und habe dort eine weiße
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Person getroLen, die ihr geholfen habe. Zu ihrem Fluchtgrund befragt, gab sie an, dass ihr Vater gestorben sei, als sie

fünf Jahre alt gewesen sei. Ihr Stiefvater, den ihre Mutter geheiratet habe, habe sie vergewaltigt als sie zehn oder elf

Jahre alt gewesen sei. Er sei sehr gewalttätig gewesen und habe ihre Mutter und sie geschlagen. Als sie ihm gesagt

habe, dass sie ihrer Mutter von der Vergewaltigung erzählen werde, habe er ihr gedroht, sie umzubringen. Sie habe es

aber trotzdem ihrer Mutter erzählt. Diese habe ihr jedoch nicht geglaubt und sie auch geschlagen, nachdem sie sie eine

Lügnerin genannt habe. Bis zu ihrer Flucht sei sie ständig von ihm missbraucht worden. Vor ihrer Flucht aus ihrem

Heimathaus sei es zwischen ihrer Mutter und ihrem Stiefvater zum Streit gekommen. Dabei habe er ihre Mutter mit

der Hand gestoßen, sie sei daraufhin mit dem Kopf gegen die Wand gefallen und verstorben. Das alles habe sie im

Busch einem weißen Priester erzählt, der ihr dann geholfen habe, von Nigeria wegzukommen.

2. Am 09.10.2012 wurde die Beschwerdeführerin niederschriftlich durch das Bundesasylamt (nunmehr Bundesamt für

Fremdenwesen und Asyl), Außenstelle Traiskirchen (in der Folge: belangte Behörde), einvernommen. Sie erklärte, dass

ihr Vater gestorben sei, als sie noch ein Baby gewesen sei. Ihre Mutter sei am 23.07.2012 verstorben. Ihre Mutter habe

ihr erzählt, dass ihr Vater fünf Jahre alt gewesen sei, als dieser gestorben sei. Sie sei in die Grundschule gegangen,

könne aber nicht schreiben und auch nicht lesen. Ihr Stiefvater heiße John mit Vornamen, den Nachnamen kenne sie

nicht. Sie habe immer gedacht, dass er ihr Vater sei und so heiße wie sie. Sie habe erst an dem Tag, an dem sie das

Haus verlassen habe, erfahren, dass er nicht ihr leiblicher Vater sei. Dies sei am 23.7.2012 gewesen. Sie habe weder

Angehörige noch Freunde oder Bekannte in ihrer Heimat. Ihren Lebensunterhalt habe sie damit Jnanziert, dass sie

immer in der Farm gearbeitet hätte. Sie habe ihre Heimat verlassen, da ihr Stiefvater mit ihr geschlafen habe. Sie sei

zehn oder elf Jahre gewesen, als ihr Stiefvater erstmalig mit ihr geschlafen habe. Er habe ihr gedroht, es niemandem zu

erzählen. Nach vier Tagen sei er wieder gekommen. Es sei am Nachmittag gewesen, als niemand zu Hause gewesen

sei. Bei diesen ÜbergriLen sei ihre Mutter nie zu Hause gewesen. Er sei nicht in der Nacht zu ihr gekommen, sondern

immer unter Tags wenn ihre Mutter in der Farm gewesen sei. Sie habe ihrer Mutter erst an dem Tag davon erzählt, als

sie ihre Mutter verloren habe. Sie habe es einfach nicht mehr ausgehalten. Ihre Mutter habe zuvor nichts

mitbekommen. Es sei am 23.7.2012 gewesen, sie wisse nicht, wo ihr Stiefvater zu dieser Zeit gewesen sei. Dieser sei

auch zu einer Farm gegangen, aber immer früher nach Hause gekehrt. Sie sei an diesem Tage zu Hause gewesen sei

und habe nichts essen können. Ihre Mutter sei besorgt gewesen und habe wissen wollen, weshalb sie schlecht gelaunt

sei und nichts essen wolle. Sie habe ihrer Mutter dann erzählt, dass sie etwas erzählen möchte und danach sterben

könne. Sie habe ihr gesagt, dass es ja egal wäre, was mit ihr passiere. Ihre Mutter habe gesagt, dass sie alles erzählen

solle. Danach habe sie sie geschlagen. Sie habe sie deshalb geschlagen, weil sie ihr nicht geglaubt habe. Sie habe

gesagt, dass der Mann ihr Vater sei und sie so etwas nicht sagen könne. Als er nach Hause gekommen sei, habe es

Streit zwischen den beiden gegeben. Ihre Mutter habe ihm alles erzählt. Er habe dann sofort angefangen zu schreien.

Er habe gemeint, dass er nicht ihr Vater wäre und dies tun könne. Sie habe dann gleich von ihrer Mutter wissen wollen,

ob der Mann Recht habe. Ihre Mutter habe sich entschuldigt und gesagt, dass sie fünf Jahre gewesen sei, als er

verstorben sei. Die beiden hätten dann angefangen zu kämpfen. Er habe ihre Mutter gegen die Wand gestoßen. Sie

habe sich den Kopf an der Mauer gestoßen. So habe sie ihre Mutter verloren. Sie hätte dann gestritten also ihr

Stiefvater und sie und sie sei davon gelaufen. Der ganze Vorfall habe ca. 1 Stunde gedauert. Die Mutter habe sich

plötzlich nicht mehr bewegt. Das habe sie kurz davor noch getan. Auf Frage, ob sich die Beschwerdeführerin

vergewissert habe, dass ihre Mutter nicht mehr am Leben sei, führte sie an, dass ihre Mutter eine Verletzung am Kopf

gehabt habe. Sie habe geblutet. Auf die Frage, woher die Beschwerdeführerin wisse, dass ihre Mutter tatsächlich

gestorben sei, führte sie aus, dass sie nicht mehr geatmet habe. Das habe sie gesehen. Sie habe ihren Kopf auf ihre

Brust gelegt und habe das gespürt. Sie habe auch versucht, sie wieder zu beleben, es habe nicht geklappt. Sie habe

ihre Mutter geschüttelt. Befragt, habe sie keine Mund zu Mund Beatmung oder Herzmassage gemacht. Sie sei

ungefähr 30 Minuten von ihrem Stiefvater davon gelaufen. Sie habe dann die Person, die ihr zur Flucht geholfen habe,

das erste Mal am Stand gesehen. Sie sei mit den Leuten, die sie im Busch getroffen habe, zum Strand gelaufen.

3. In der Folge wurde der Antrag der Beschwerdeführerin mit Bescheid des Bundesamtes für Fremdenwesen und Asyl

vom 10.10.2012, Zl. 1213.867-BAT, hinsichtlich der Zuerkennung des Status der Asylberechtigten gemäß § 3 Abs. 1

AsylG 2005 abgewiesen (Spruchpunkt I.). Gemäß § 8 Abs. 1 AsylG 2005 wurde der Antrag auch hinsichtlich der

Zuerkennung des Status einer subsidiär Schutzberechtigten in Bezug auf den Herkunftsstaat Nigeria abgewiesen

(Spruchpunkt II.). Weiters wurde die Beschwerdeführerin gemäß § 10 Abs. 1 Z. 2 nach Nigeria ausgewiesen

(Spruchpunkt III.). Das Vorbringen der Beschwerdeführerin wurde als nicht glaubhaft angesehen. Es sei auch nicht
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davon auszugehen, dass der Beschwerdeführerin im Falle einer Rückkehr nach Nigeria Gefahren drohen würden, die

eine Erteilung des subsidiären Schutzes rechtfertigen würde. Schließlich werde auch durch die Ausweisung nicht

Artikel 8 EMRK verletzt, da keine Verfestigungs- oder Integrationstatbestände verwirklicht worden seien.

Mit Verfahrensanordnung der belangten Behörde von 10.10.2012 wurde der Beschwerdeführerin für das

Beschwerdeverfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht der Verein Menschenrechte Österreich als Rechtsberater

amtswegig zur Seite gestellt.

4. Gegen diesen Bescheid wurde fristgerecht Beschwerde erhoben und zusammengefasst ausgeführt, dass der

Dolmetscher bei der Einvernahme am 04.10.2012 Englisch gesprochen habe, weshalb es zu Missverständnissen

gekommen sei. Es sei ihr keine psychotherapeutische Behandlung zur Verfügung gestellt worden und gebe es somit

keine Beweise, ob eine Traumatisierung vorliege. Da im Bescheid darüber abgesprochen worden sei, dass keine

Gründe vorliegen würden, die gegen eine Ausweisung aus Nigeria sprechen würden, liege ein Verfahrensmangel vor.

Sie habe auch detailliert alle Umstände bezüglich ihrer Verfolgung angegeben.

5. Die Beschwerde und Bezug habende Verwaltungsakte wurden dem Asylgerichtshof zur Entscheidung vorgelegt.

6. Mit Beschluss vom 10.08.2015 zu GZ W212 1430019-1/6E wurde das Verfahren gemäß § 24 Abs. 2 AsylG eingestellt,

weil der Aufenthaltsort der Beschwerdeführerin nicht bekannt war.

Am 23.08.2016 stellte die Beschwerdeführerin einen Antrag auf Fortsetzung des Verfahrens.

7. Mit Schreiben vom 28.09.2016 gab die Beschwerdeführerin dem BVwG bekannt, dass sie am 17.06.2016 Mutter von

XXXX geworden sei. Ihre Tochter besitze die österreichische Staatsbürgerschaft. Sie verweise auf die Rechtsprechung

des EuGH in der Rechtssache Zambrano. Es werde daher der Antrag gestellt, eine auf Dauer unzulässige

Rückkehrentscheidung festzustellen.

8. Mit Beschluss vom 02.11.2016 zu GZ. I410 1430019-1/15Z wurde das Beschwerdeverfahren fortgesetzt.

9. Am 02.10.2017 wurde der Akt der Gerichtsabteilung I404 neu zugeteilt.

10. Am 11.12.2017 fand am Bundesverwaltungsgericht, Außenstelle Innsbruck, eine mündliche Verhandlung statt.

II. Das Bundesverwaltungsgericht hat erwogen:

1. Feststellungen:

1.1. Zu der Person der Beschwerdeführerin und ihrem Fluchtvorbringen:

Die Beschwerdeführerin ist Staatsangehörige Nigerias. Sie ist somit Drittstaatsangehörige im Sinne des § 2 Abs. 1 Z 20b

Asylgesetz. Sie ist volljährig und ledig, gehört der Volkgruppe der Edo an und ist christlichen Glaubens.

Die Beschwerdeführerin verließ Nigeria 2012 und reiste spätestens am 02.10.2012 illegal nach Österreich ein. Sie ist

strafrechtlich unbescholten.

Die Beschwerdeführerin ist gesund und die Mutter von XXXX, welche am 17.06.2016 geboren ist und die

österreichische Staatsbürgerschaft besitzt. Die Beschwerdeführerin lebt mit ihrer Tochter im gemeinsamen Haushalt

und kümmert sich alleine um ihre Tochter. Der Vater von XXXX ist österreichischer Staatsbürger. Die

Beschwerdeführerin lebt mit ihm nicht in einer Lebensgemeinschaft. Er überweist ihr monatlich € 50,00 an Unterhalt

für die gemeinsame Tochter.

Die Beschwerdeführerin hat in Nigeria zumindest die Grundschule besucht.

Es kann insgesamt nicht festgestellt werden, dass die Beschwerdeführerin in Nigeria aufgrund ihrer Rasse, Religion,

Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder politischen Gesinnung verfolgt wurde oder

werden wird.

Das Vorbringen der Beschwerdeführerin, von ihren Stiefvater sexuell missbraucht geworden zu sein, war nicht

glaubhaft. Selbst bei Wahrunterstellung wäre diesbezüglich aber nicht von weiteren Verfolgungshandlungen

auszugehen bzw. wäre die Schutzfähigkeit bzw. Schutzwilligkeit der nigerianischen Behörden gegeben.

Es kann auch nicht festgestellt werden, dass die Beschwerdeführerin tatsächlich keine Familienangehörigen mehr in

Nigeria hat.
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Schließlich kann auch nicht festgestellt werden, welchen Beruf die Beschwerdeführerin bis zu ihrer Ausreise ausgeübt

hat bzw. wie sie sich ihren Lebensunterhalt Jnanziert hat, zumal die Angaben der Beschwerdeführerin diesbezüglich

ebenfalls nicht glaubhaft waren.

1.3. Zur Situation in Nigeria:

1. Politische Lage

Nigeria ist in 36 Bundesstaaten und einen Bundeshauptstadtbezirk sowie 774 Local Government Areas (LGA/Bezirke)

untergliedert. Die Bundesstaaten werden von direkt gewählten Gouverneuren regiert (AA 21.11.2016; vgl. AA 4.2017a;

vgl. GIZ 7.2017a). Die Bundesstaaten verfügen auch über direkt gewählte Parlamente (AA 4.2017a).

Nigeria verfügt über ein Mehrparteiensystem. Die Verfassung vom 29.5.1999 enthält alle Attribute eines

demokratischen Rechtsstaates (inkl. Grundrechtskatalog), und orientiert sich insgesamt am System der USA. Einem

starken Präsidenten, der zugleich Oberbefehlshaber der Streitkräfte ist, und einem Vizepräsidenten stehen ein aus

Senat und Repräsentantenhaus bestehendes Parlament und eine unabhängige Justiz gegenüber (AA 21.11.2016; vgl.

AA 4.2017a). In der Verfassungswirklichkeit dominiert die Exekutive in Gestalt des direkt gewählten Präsidenten und

die direkt gewählten Gouverneure. Der Kampf um politische Ämter wird mit großer Intensität und häuJg auch mit

undemokratischen, gewaltsamen Mitteln geführt. Polizei und Justiz werden ebenfalls vom Bund kontrolliert (AA

21.11.2016).

Die Parteienzugehörigkeit orientiert sich bei den meisten der ca. 50 kleineren Parteien an Führungspersonen.

Loyalitäten gegenüber der eigenen ethnischen Gruppe bzw. gegenüber Personen gehen anderen Loyalitäten vor;

entsprechend repräsentiert keine der Parteien eine eindeutige politische Richtung (AA 21.11.2016).

Die Wahlen von Präsident und Nationalversammlung 2015 und die seitdem stattgefundenen

Wahlen der Gouverneur- und Landesparlamente in 31 von 36 Bundesstaaten haben die politische Landschaft in

Nigeria grundlegend verändert. Die seit 2013 im All Progressives‘ Congress (APC) vereinigte Opposition gewann neben

der Präsidentschaftswahl eine klare Mehrheit in beiden Häusern des Parlaments und regiert nun auch in 23 der 36

Bundesstaaten. Die seit 1999 dominierende People-s Democratic Party (PDP) musste zum ersten Mal in die Opposition

und ist durch Streitigkeiten um die Parteiführung stark geschwächt. Lediglich in den südöstlichen Bundesstaaten des

ölreichen Niger-Deltas konnte sie sich als Regierungspartei behaupten (AA 21.11.2016).

Bei den Präsidentschaftswahlen am 28.3.2015 besiegte der frühere Militärmachthaber und Kandidat der Opposition,

Muhammadu Buhari, den bisherigen Amtsinhaber Goodluck Jonathan mit 54,9 Prozent der abgegebenen Stimmen. Bei

diesen Wahlen, die von der internationalen ÖLentlichkeit als beispielhaft für die Demokratie Afrikas gelobt wurden,

kam es zum ersten Mal seit der Unabhängigkeit Nigerias zu einem demokratischen Machtwechsel (GIZ 7.2017a). Der

APC gewann die Gouverneurswahlen in 20 von 29 Bundesstaaten. Er stellt in den 36 Bundesstaaten derzeit 24

Gouverneure, die PDP 11 und All Progress Grand Alliance (APGA) einen Gouverneur. Unter den 36 Gouverneuren ist

weiterhin keine Frau. Die Wahlen vom März/April 2015 wurden sowohl in Nigeria als auch von internationalen

Wahlbeobachtern trotz organisatorischer Mängel als im Großen und Ganzen frei und fair bezeichnet. Die

Spitzenkandidaten Jonathan und Buhari hatten sich in einer Vereinbarung (Abuja Accord) zur Gewaltlosigkeit

verpMichtet. Dies und die Tatsache, dass Präsident Jonathan seine Wahlniederlage sofort anerkannte, dürfte größere

gewalttätige Auseinandersetzungen verhindert haben. Die Minister der Regierung Buhari wurden nach einem längeren

Sondierungsprozess am 11.11.2015 vereidigt (AA 4.2017a).

Neben der modernen Staatsgewalt haben auch die traditionellen Führer immer noch einen nicht zu

unterschätzenden, wenn auch weitgehend informellen EinMuss. Sie gelten als Kommunikationszentrum und

moralische Instanz und können wichtige Vermittler in kommunalen und in religiös gefärbten KonMikten sein (AA

4.2017a).

Fast im ganzen Norden Nigerias ist das System der LGA kollabiert. Große Teile kamen unter Kontrolle von Milizen und

lokalen "Strongmen", die den politischen und sozio-ökonomischen Raum ausfüllen. Dies führte zur Vertiefung lokaler

und regionaler Missstände (BS 2016).

Quellen:

-



AA - Auswärtiges Amt (21.11.2016): Bericht über die asyl- und abschieberelevante Lage in der Bundesrepublik Nigeria

-

AA - Auswärtiges Amt (4.2017a): Nigeria – Innenpolitik, http://www.auswaertiges-

amt.de/DE/Aussenpolitik/Laender/Laenderinfos/Nigeria/Innenpolitik_node.html, Zugriff 6.7.2017

-

BS - Bertelsmann Stiftung (2016): BTI 2016 - Nigeria Country Report,

https://www.bti-project.org/fileadmin/files/BTI/Downloads/Reports/2016/pdf/BTI_2016_Nigeria.pdf, Zugriff 6.7.2017

-

GIZ - Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (7.2017a): Nigeria – Geschichte und Staat,

http://liportal.giz.de/nigeria/geschichte-staat.html, Zugriff 2.8.2017

2. Sicherheitslage

Es gibt in Nigeria keine klassischen Bürgerkriegsgebiete und keine Bürgerkriegsparteien (AA 21.11.2016). In drei

Gebieten herrschen Unsicherheit und Spannungen: im Nordosten (islamistische Gruppe Boko Haram); im Middle Belt

(v.a. im Bundesstaat Plateau); und im Nigerdelta (SBM 17.1.2017). Laut SBM Intel war Boko Haram im Jahr 2016 für 71

Vorfälle mit 1.240 Toten verantwortlich. Den Fulani-Hirten werden für das Jahr 2016 47 Vorfälle mit 1425 Toten

zugeschrieben. Viehdiebstahl, welcher für viele Jahre an Bedeutung verloren hat, ist inzwischen für Hirten, die

hauptsächlich von Fulani abstammen, ein Grund für KonMikte und AngriLe geworden. Bei zwölf Vorfällen von

Viehdiebstahl sind 470 Menschen getötet worden. Die ÖlkonMikte, die sich im Jahr 2016 im Nigerdelta zugetragen

haben, haben sich auf die ölproduzierenden Bundesstaaten im Südwesten und Südosten verbreitet. Bei 32 Vorfällen

wurden 97 Menschen getötet (SBM 17.1.2017).

Es besteht aufgrund wiederholter AngriLe und SprengstoLanschläge militanter Gruppen (Boko Haram, Ansaru) derzeit

ein sehr hohes Anschlagsrisiko insbesondere für Nord- und Nordostnigeria, einschließlich für die Hauptstadt Abuja. In

mehreren Städten Nord- und Nordostnigerias Jnden immer wieder Gefechte zwischen Sicherheitskräften und

militanten Gruppen statt. Angehörige der Sicherheitskräfte, Regierungsstellen, christliche Einrichtungen - aber auch

Einrichtungen gemäßigter Moslems - sowie Märkte, Wohnviertel und internationale Organisationen sind

Anschlagsziele der militanten Gruppen. Drohungen bestehen gegen moslemische Einrichtungen im Süden (BMEIA

24.7.2017).

Das deutsche Auswärtige Amt warnt vor Reisen in die nördlichen Bundesstaaten Borno, Yobe, Adamawa, Bauchi und

Gombe. Darüber hinaus wird auch von nicht notwendigen Reisen in die übrigen Landesteile Nordnigerias abgeraten.

Wegen des besonders hohen Entführungsrisikos wird außerdem von Reisen in die Bundesstaaten Delta, Bayelsa,

Rivers, Imo (insb. Hauptstadt Owerri), Abia, Anambra, Ebonyi, Edo, Enugu, Delta, Kogi, den südlichen Teil von Cross

Rivers, Ogun und Akwa Ibom abgeraten (AA 24.7.2017). Auch das österreichische Außenministerium warnt vor Reisen

in die Bundesstaaten Borno, Yobe, Adamawa, Plateau sowie den südlichen Landesteil von Bauchi und Kano. Mit

Gewaltausbrüchen in allen zwölf nördlichen Bundestaaten ist jederzeit zu rechnen (BMEIA 24.7.2017). Das britische

Außenministerium warnt zusätzlich noch vor Reisen in die Flussgegenden der Bundesstaaten Delta, Bayelsa, Rivers,

Akwa Ibom und Cross River States sowie an die Grenze zu Niger im Bundesstaat Zamfara (UKFCO 24.7.2017).

Das österreichische Außenministerium hat für folgende Bundesstaaten eine partielle Reisewarnung ausgesprochen:

Abia, Akwa Ibom, Anambra, Bayelsa, Delta, Ebonyi, Edo, Ekiti, Enugu, Imo, Kaduna, Kano, Oyo, Ondo, Rivers,

einschließlich Port Harcourt und die vorgelagerten Küstengewässer (BMEIA 24.7.2017). Das britische

Außenministerium warnt vor unnötigen Reisen nach: Bauchi, Zamfara, Kano, Kaduna, Jigawa, Katsina, Kogi, Abia sowie

an die Grenze zu Niger in Sokoto und Kebbi und die Trockengebiete von Delta, Bayelesa und Rivers (UKFCO 24.7.2017).

In Nigeria können in allen Regionen meist kaum vorhersehbar lokale KonMikte aufbrechen. Ursachen und Anlässe

dafür sind meist politischer, wirtschaftlicher, religiöser oder ethnischer Art. Meist sind diese Auseinandersetzungen

von kurzer Dauer (wenige Tage) und örtlich begrenzt (meist nur einzelne Orte, in größeren Städten nur einzelne

Stadtteile) (AA 24.7.2017).

In Lagos kommt es zu gewalttätigen Zusammenstößen zwischen verschiedenen Ethnien, politischen Gruppierungen

aber auch zwischen Militär und Polizeikräften (BMEIA 24.7.2017) bzw. zu Problemen (u.a. Mobs, Plünderungen) durch



die sogenannten "Area Boys". Der Einsatz von Schlägertruppen und privaten Milizen zur Erreichung politischer oder

wirtschaftlicher Ziele ist weit verbreitet (AA 21.11.2016).

Gemäß den Zahlen des Council on Foreign Relations für die Zeitspanne Jänner 2016 bis Juni 2017 stechen folgende

nigerianische Bundesstaaten mit einer hohen Anzahl an Toten durch Gewaltakte besonders hervor: Borno (3.097),

Benue (754), Rivers (360), Zamfara (308) und Adamawa (201). Folgende Bundesstaaten stechen mit einer relativ

niedrigen Zahl hervor: Jigawa (2), Gombe (3), Kebbi (7) und Sokoto (8) (CFR 2017). Laut OSAC besteht eine erhebliche

terroristische Bedrohung vor allem in Nordnigeria. Boko Haram hat für die meisten terroristischen Aktivitäten die

Verantwortung übernommen. In der gesamten Nigerdelta-Region greifen mehrere aufständische Gruppen gezielt die

Infrastruktur und Mitarbeiter von internationalen Ölgesellschaften an. Viele Gebiete im südlichen Nigeria erleben

aufgrund großer Armut, mangelnder Bildung, Jugendarbeitslosigkeit und bedeutender InMation Unruhen verursacht

durch Zivilisten (OSAC 4.7.2017).

Quellen:

-

AA - Auswärtiges Amt (21.11.2016): Bericht über die asyl- und abschieberelevante Lage in der Bundesrepublik Nigeria

-

AA - Auswärtiges Amt (24.7.2017): Nigeria - Reise- und Sicherheitshinweise (Teilreisewarnung),

http://www.auswaertiges-amt.de/DE/Laenderinformationen/00-SiHi/NigeriaSicherheit.html, Zugriff 24.7.2017

-

BMEIA - Außenministerium (24.7.2017): Reiseinformationen - Nigeria,

http://www.bmeia.gv.at/aussenministerium/buergerservice/reiseinformation/a-z-laender/nigeria-de.html, ZugriL

24.7.2017

-

CFR - Council on Foreign Relations (2017): Nigeria Security Tracker, http://www.cfr.org/nigeria/nigeria-security-

tracker/p29483, Zugriff 25.7.2017

-

OSAC - Overseas Security Advisory Council (4.7.2017): Nigeria 2017 Crime and Safety Report - Abuja,

https://www.osac.gov/pages/ContentReportDetails.aspx?cid=21604, Zugriff 25.7.2017

-

SBM - SBM Intel (7.1.2017): A Look at Nigeria’s Security Situation,

http://sbmintel.com/wp-content/uploads/2016/03/201701_Security-report.pdf, Zugriff 24.7.2017

-

UKFCO - United Kingdom Foreign and Commonwealth O[ce (24.7.2017): Foreign Travel Advice – Nigeria,

https://www.gov.uk/foreign-travel-advice/nigeria, Zugriff 24.7.2017

2.1. Nigerdelta

Das Nigerdelta, welches die Bundesstaaten Ondo, Edo, Delta, Bayelsa, Rivers, Imo, Abia, Akwa Ibom und Cross River

umfasst, sorgt mit seinen Öl- und Gasreserven für 95 Prozent der Exporterlöse Nigerias (DACH 2.2013; vgl. OP

22.6.2017).

Die Lage im Nigerdelta hat sich seit November 2016 wieder beruhigt, ist aber noch nicht vollständig stabil und bleibt

volatil; die Bedrohung der dort angesiedelten Öl- und Gasförderung durch militante Gruppen und Piraten bleibt ein

Risiko, ebenso wie die Verschlechterung der ökologischen Grundlagen der Region (AA 4.2017c). Es gab eine Reihe von

AngriLen auf die Ölinfrastrukturen, so zum Beispiel übernahm im Mai 2016 die aufständische Gruppe Niger Delta

Avengers die Verantwortung für mehrere AngriLe auf die Ölgiganten Chevron, Shell und Nigerian National Petroleum

Company (N24 29.5.2016). Ende August 2016 gaben die Niger Delta Avengers bekannt, dass die Gruppe die

Feindseligkeiten einstellt und zum Dialog mit der Regierung bereit sei (NW 30.8.2016). Die Delta Avengers haben mit



ihren AngriLen aufgehört, um den Friedensgesprächen eine Chance zu geben. Allerdings hat sich eine neue Gruppe,

die sich die "New Delta Avengers" nennen, gebildet (Reuters 14.6.2017; vgl. NW 29.6.2017). Der Vizepräsident, Yemi

Osinbajo, hat dem Nigerdelta bereits mehrere Besuche abgestattet und sich dabei mit traditionellen Führern und

lokalen Politikern getroffen, um die Lage zu besprechen (FT 9.4.2017).

Entführungen sind besonders häuJg im Nigerdelta und in den südöstlichen Bundesstaaten Abia, Imo und Anambra.

Politiker, Reiche und Ausländer waren die häufigsten Opfer (FH 1.2017).

Von 2000 bis 2010 agierten im Nigerdelta militante Gruppen, die den Anspruch erhoben, die Rechte der

Deltabewohner zu verteidigen und die Forderungen auf Teilhabe an den Öleinnahmen auch mittels Gewalt gegenüber

der Regierung durchzusetzen (AA 21.11.2016).

2009 gelang dem damaligen Präsidenten Yar'Adua mit dem Amnestieangebot für die Militanten im Niger-Delta eine

Beruhigung des KonMikts. Unter Buhari lief das Programm am 15.12.2015 aus. Damit begannen wieder die AngriLe auf

die Ölinfrastruktur und die Produktion brach ein. Die Regierung scheint vornehmlich auf eine militärische Lösung zu

setzen (AA 21.11.2016). Mit dem Amnestieprogramm gingen Kriminalität und Gewalt im Süden zunächst merklich

zurück. Allerdings steigen Kriminalität und Gewalt in letzter Zeit wieder an. Deshalb hat die Regierung Buhari im

Februar 2016 beschlossen, das Ende 2015 ausgelaufene Amnestieprogramm um weitere zwei Jahre bis 2017 zu

verlängern (AA 4.2017a).

Bei den bewaLneten Auseinandersetzungen im Nigerdelta handelt es sich sowohl um einen KonMikt zwischen

regionalen militanten Gruppen und der Staatsgewalt, als auch um Rivalitäten zwischen den unterschiedlichen lokalen

Gemeinschaften. Im ersten Fall stehen in der Regel Jnanzielle Interessen der bewaLneten Gruppen im Vordergrund,

im zweiten Fall geht es um einen Verteilungskampf rivalisierender Gruppen. Abgelegene Gebiete im Nigerdelta sind bis

heute teils unter Kontrolle von separatistischen und kriminellen Gruppen. Teile des unzugänglichen Gebiets stellen

weiterhin einen weitgehend rechtsfreien Raum dar, in dem die EinMussmöglichkeiten staatlicher Ordnungskräfte

begrenzt sind (AA 21.11.2016). Das UK Home O[ce berichtet, dass laut DefenceWeb eine Joint Task Force (JTF) 2013

eingerichtet wurde, um den Terrorismus und andere Bedrohungen im Nigerdelta zu bekämpfen (UKHO 8.2016a). Die

JTF, auch Operation Pulo Shield genannt, wurde im Juni 2016 umstrukturiert und mit der neuen Operation Delta Safe

ersetzt, damit die derzeitigen Sicherheitsprobleme im Nigerdelta angegangen werden können (PT 22.6.2016; vgl. auch

NT 9.7.2016).
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http://www.ecoi.net/file_upload/1729_1361973048_dach-nigeria-factsheet-gr-2013-02.doc, Zugriff 27.7.2017

-

FH - Freedom House (1.2017): Freedom in the World 2017 – Nigeria,

https://www.ecoi.net/local_link/341818/485138_de.html, Zugriff 26.7.2017

-

FT - Financial Times (9.4.2017): Talks help crude and peace flow in the Niger Delta,



https://www.ft.com/content/8fc6b24c-152a-11e7-80f4-13e067d5072c, Zugriff 26.7.2017

-

N24 - News 24 (29.5.2016): Buhari to keep Delta amnesty programme, http://www.news24.com/Africa/News/buhari-to-

keep-delta-amnesty-programme-20160529-2, Zugriff 26.7.2017

-

NT - Nigerian Tribune (9.7.2016): Operation Delta Safe gets new Coordinator,

http://tribuneonlineng.com/operation-delta-safe-gets-new-coordinator/, Zugriff 26.7.2017

-

NW - Newsweek (29.6.2017): Nigeria Oil: Militants Will 'Give Peace a Chance' and Stop Attacks in Niger Delta,

http://www.newsweek.com/nigeria-oil-yemi-osinbajo-niger-delta-629964, Zugriff 26.7.2017

-

NW - Newsweek (30.8.2016): Niger Delta Avengers say ‘Hostilities ceased’ against Nigerian Government,

http://europe.newsweek.com/niger-delta-avengers-say-hostilities-ceased-against-nigerian-government-494387?rm=eu,

Zugriff 2.8.2017

-

OP - Oilprice.com (22.6.2017): Once Again, Tensions Are Rising In Nigeria’s Oil Sector,

http://oilprice.com/Energy/Crude-Oil/Once-Again-Tensions-Are-Rising-In-Nigerias-Oil-Sector.html, Zugriff 25.7.2017

-

PT - Premium Times (22.6.2016): Nigerian military scraps Niger Delta ‘Operation Pulo Shield’,

http://www.premiumtimesng.com/news/top-news/205761-nigerian-military-scraps-niger-delta-operation-pulo-

shield.html, Zugriff 26.7.2017

-

Reuters (14.6.2017): Nigeria Oil: Militants Will 'Give Peace a Chance' and Stop Attacks in Niger Delta,

http://www.reuters.com/article/nigeria-security-avengers-idUSL8N1J94QB, Zugriff 26.7.2017

-

UKHO - UK Home O[ce (8.2016a): Country Information and Guidance Nigeria: Background information, including

actors of protection, and internal relocation,

http://www.ecoi.net/file_upload/1226_1471849541_cig-nigeria-background-v2-0-august-2016.pdf, Zugriff 26.7.2017

3. Rechtsschutz/Justizwesen

Die Verfassung sieht Gewaltenteilung und die Unabhängigkeit der Justiz vor (AA 21.11.2016; vgl. FH 2.6.2017). Sie

unterscheidet zwischen Bundesgerichten, Gerichten des Hauptstadtbezirks sowie Gerichten der 36 Bundesstaaten.

Letztere haben die Befugnis, per Gesetz erstinstanzliche Gerichte einzusetzen. Mit Einführung der erweiterten Scharia-

Gesetzgebung in neun nördlichen Bundesstaaten sowie den überwiegend muslimischen Teilen dreier weiterer

Bundesstaaten 2000/2001 haben die staatlichen Schariagerichte strafrechtliche Befugnisse erhalten, während sie

zuvor auf das islamische Personenstandsrecht beschränkt waren. Bundesgerichte, die nur staatlich kodiJziertes Recht

anwenden, sind der Federal High Court (Gesetzgebungsmaterie des Bundes, Steuer-, Körperschafts- und auch

Verwaltungssachen), der Court of Appeal (Berufungssachen u.a. der State Court of Appeal und der State Sharia and

Customary Court of Appeal) sowie der Supreme Court (Revisionssachen, Organklagen). Der Rechtsweg von der ersten

Instanz (Magistrate Court) bis zum Supreme Court ist grundsätzlich eröLnet (AA 21.11.2016). Für Militärangehörige gibt

es eigene Militärgerichte (USDOS 3.3.2017).

Laut Bundesverfassung wird die Verfassung und Zuständigkeit der Gerichte seit 1999 im Hinblick auf die Entscheidung

über das anzuwendende Rechtssystem "Common Law" oder des "Customary Court Law"-Systems durch Gesetze der

Gliedstaaten festgestellt. Einzelne Bundesstaaten haben "Sharia Courts" neben "Common Law" und "Customary



Courts" geschaLen. Mehrere Bundesstaaten, einschließlich die gemischt konfessionellen Bundesstaaten Benue und

Plateau, haben Scharia-Berufungsgerichte eingerichtet. Bedingt durch die drei einander mitunter widersprechenden

Rechtssysteme und aufgrund der schlechten Bezahlung, Überlastung und fehlenden Infrastruktur ist Korruption im

Justizbereich verbreitet (ÖBA 7.2014).

Die Justiz hat ein gewisses Maß an Unabhängigkeit und Professionalität erreicht, doch bleibt sie politischem EinMuss,

Korruption und einem Mangel an Ressourcen ausgesetzt (FH 2.6.2017). In der Realität ist die Justiz der EinMussnahme

von Exekutive und Legislative sowie einzelner politischer Führungspersonen und der Wirtschaft ausgesetzt.

Unterbesetzung, UnterJnanzierung und Ine[zienz verhindern, dass die Justiz ausreichend funktionieren kann.

Außerdem fehlt es den Gerichten oftmals an Ausrüstung und Ausbildung, um den eigenen Aufgaben nachzukommen.

Vor allem auf Bundesstaats- und Bezirksebene (LGA) versuchen Politiker die Justiz zu beeinMussen. Zusätzlich ist die

Justiz von endemischer Korruption geprägt. Wohl gibt es auf Bundesebene strikte Voraussetzungen und Ansprüche für

Richter. Allerdings fehlt es auf Bundesstaats- und Bezirksebene an Aufsichtsmöglichkeiten, und dies führt zu

Korruption und Misswirtschaft in der Justiz (USDOS 3.3.2017).

Eine willkürliche Strafverfolgung bzw. Strafzumessungspraxis durch Polizei und Justiz, die nach Rasse, Nationalität o.ä.

diskriminiert, ist nicht erkennbar. Das bestehende System benachteiligt jedoch tendenziell Ungebildete und Arme, die

sich weder von Beschuldigungen freikaufen noch eine Freilassung auf Kaution erwirken können. Zudem ist vielen eine

angemessene Wahrung ihrer Rechte auf Grund von fehlenden Kenntnissen selbst elementarster Grund- und

Verfahrensrechte nicht möglich. Auch der Zugang zu staatlicher Prozesskostenhilfe ist in Nigeria beschränkt: Das

Institut der PMichtverteidigung wurde erst vor kurzem in einigen Bundesstaaten eingeführt. Lediglich in den

Landeshauptstädten existieren NGOs, die sich zum Teil mit staatlicher Förderung der rechtlichen Beratung von

Beschuldigten bzw. Angeklagten annehmen (AA 21.11.2016). Rechtsberatungen und Rechtsbeistand bieten u.a. die

folgenden Organisationen: Legal Aid Council; die Nationale Menschenrechtskommission (NHRC); Legal Defence and

Assistance Project (LEDAP) (IOM 8.2013). Gerade in den ländlichen Gebieten gibt es jedoch zahlreiche Verfahren, bei

denen Beschuldigte und Angeklagte ohne rechtlichen Beistand mangels Kenntnis ihrer Rechte schutzlos bleiben (AA

21.11.2016).

Das Recht auf ein zügiges Verfahren wird zwar von der Verfassung garantiert, ist jedoch kaum gewährleistet. Auch der

gesetzlich garantierte Zugang zu einem Rechtsbeistand oder zu Familienangehörigen wird nicht immer ermöglicht (AA

21.11.2016). Dauerinhaftierungen ohne Anklage oder Urteil, die sich teils über mehrere Jahre hinziehen, sind weit

verbreitet. 66-72 Prozent der in nigerianischen Gefängnissen inhaftierten Personen sind Untersuchungshäftlinge, die

auf ihren Prozess warten (AA 21.11.2016; vgl. USDOS 3.3.2017). Die Untersuchungshaft ist oftmals länger als die

maximal zu erwartende gesetzliche Höchststrafe des jeweils in Frage stehenden Delikts (AA 21.11.2016). Darüber

hinaus bleiben zahlreiche Häftlinge auch nach Verbüßung ihrer Freiheitsstrafen in Haft, weil ihre Vollzugsakten

unau[ndbar sind (AA 21.11.2016; vgl. USDOS 3.3.2017). Mehrmals kündigte die Regierung an, Aktionen zur

Überprüfung der Inhaftierten durchzuführen und Gefängnisinsassen ohne ersichtlichen Inhaftierungsgrund

freizulassen, allerdings ohne messbaren Erfolg (AA 21.11.2016).
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-

IOM - International Organization for Migration (8.2013): Nigeria - Country Fact Sheet,

https://milo.bamf.de/milop/livelink.exe/fetch/2000/702450/698578/704870/698704/8628861/16296710/16800759/Nigeria_-

_Country_Fact_Sheet_2013%2C_deutsch.pdf?nodeid=16801531&vernum=-2, Zugriff 8.6.2017
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ÖBA - Österreichische Botschaft Abuja (7.2014): Asylländerbericht Nigeria



-

USDOS - U.S. Department of State (3.3.2017): Country Report on Human Rights Practices 2016 - Nigeria,

http://www.ecoi.net/local_link/337224/479988_de.html, Zugriff 8.6.2017

3.1. Scharia

Mit Einführung der erweiterten Scharia-Gesetzgebung in neun nördlichen Bundesstaaten sowie den überwiegend

moslemischen Teilen drei weiterer Bundesstaaten 2000/2001 haben die staatlichen Scharia-Gerichte strafrechtliche

Befugnisse (z.B. Verhängung von Körperstrafen bis hin zu Todesurteilen wie Steinigung) erhalten, während sie zuvor

auf das islamische Personenstandsrecht beschränkt waren; dies gilt allerdings grundsätzlich nur für Muslime (AA

21.11.2016). Christen, die in den zwölf Bundesstaaten leben, steht es frei, sich einem Scharia- oder staatlichen

Gerichtsverfahren zu unterwerfen. Meist wird das Scharia-Gericht gewählt, da diese schneller zu einem Urteil kommen

(AA 4.2017a). Bestimmte, im Koran explizit genannte Vergehen (die sog. Hudud-Straftatbestände wie außerehelicher

Geschlechtsverkehr, Diebstahl, Straßenraub, Alkoholgenuss), können mit zum Teil drakonischen Strafen (Amputation,

Prügelstrafe, Tod durch Steinigung etc.) belegt werden. Neben den genannten Körperstrafen kann der das Scharia-

Strafrecht anwendende Richter auch auf "Maßnahmen" erkennen, die auf eine Art Aberkennung der Ehre

hinauslaufen, z.B. "tasheer" (öLentliche Bekanntmachung von Straftat und Strafmaß) oder "hajar" (Aufruf zum sozialen

Boykott) (AA 21.11.2016).

Den rigorosen Strafandrohungen der Scharia stehen allerdings ebenso rigorose Beweisanforderungen gegenüber.

Allerdings erregten Ermittlungen und Anklagen wegen so genannter Hudud-Straftatbestände weit weniger öLentliche

Aufmerksamkeit als noch in den ersten Jahren nach der Wiedereinführung des islamischen Strafrechts (AA 21.11.2016).

Die Scharia-Berufungsgerichte wandeln konsistent Steinigungs- und Amputationsurteile in andere Strafen um.

Prügelstrafen werden regelmäßig ausgeführt, manchmal kommt es zur Zahlung von Ersatzstrafen (USDOS 3.3.2017).

Der Scharia-Instanzenzug endet auf der Ebene eines Landesberufungsgerichts, gegen dessen Urteile Rechtsmittel zu

dem (säkularen) Bundesberufungsgericht in Abuja statthaft sind (AA 21.11.2016). Urteile von Scharia-Gerichten können

also auch im formalen Rechtssystem angefochten werden (USDOS 3.3.2017). Durch eine bessere Ausbildung der

Richterschaft und Entpolitisierung des strafrechtlichen Aspekts der Scharia sind spektakuläre Fälle in den letzten

Jahren nicht mehr zu verzeichnen (AA 4.2017a).
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4. Sicherheitsbehörden

Die allgemeinen Polizei- und Ordnungsaufgaben obliegen der rund 360.000 Mann starken (Bundes-) Polizei, die dem

Generalinspekteur der Polizei in Abuja untersteht (AA 21.11.2016). Der Generalinspekteur ist für die Durchsetzung der

Gesetze verantwortlich. Zusätzlich zu der üblichen polizeilichen Verantwortung der Aufrechterhaltung von Recht und

Ordnung in den Bundesstaaten und Federal Capital Territory (FCT), überwacht der Generalinspekteur die

Strafverfolgungsbehörden im ganzen Land, die mit Grenzschutz, Marineangelegenheiten (Navigation) und

Terrorismusbekämpfung involviert sind. Der Generalinspekteur nominiert einen Polizeikommissar, der die National

Police Force (NPF) in jedem Bundesstaat und FCT befehligt (USDOS 3.3.2017). Etwa 100.000 Polizisten sollen als

Sicherheitskräfte bei Personen des öffentlichen Lebens und einflussreichen Privatpersonen tätig sein (AA 21.11.2016).

Neben der Polizei werden im Inneren auch Militär, Staatsschutz sowie paramilitärische Einheiten (sogenannte Rapid

Response Squads) eingesetzt (AA 21.11.2016). Die Innere Sicherheit liegt also auch im Zuständigkeitsbereich des



Department of State Service (DSS), das dem Präsidenten via nationalen Sicherheitsberater unterstellt ist. Die Polizei,

das DSS und das Militär sind zivilen Autoritäten unterstellt, sie operieren jedoch regelmäßig außerhalb ziviler Kontrolle

(USDOS 3.3.2017). Die National Drug Law Enforcement Agency (NDLEA) ist für alle Straftaten in Zusammenhang mit

Drogen zuständig. Der NDLEA, in deren Zuständigkeit Dekret 33 fällt, wird Professionalität konstatiert (ÖBA 9.2016).

Die NPF und die Mobile Police (MOPOL) zeichnen sich hingegen durch geringe Professionalität, mangelnde Disziplin,

Willkür und geringen Diensteifer aus (ÖBA 9.2016). Die Polizei ist durch niedrige Besoldung sowie schlechte

Ausrüstung, Ausbildung und Unterbringung gekennzeichnet. Die staatlichen Ordnungskräfte sind personell, technisch

und Jnanziell nicht in der Lage, die Gewaltkriminalität zu kontrollieren bzw. einzudämmen. Zudem sind nach

allgemeiner AuLassung die Sicherheitskräfte teilweise selbst für die Kriminalität verantwortlich (AA 21.11.2016). Da die

Polizei oft nicht in der Lage ist, durch gesellschaftliche KonMikte verursachte Gewalt zu unterbinden, verlässt sich die

Regierung in vielen Fällen auf die Unterstützung durch die Armee (USDOS 3.3.2017). Jedoch sind im Allgemeinen die

nigerianischen Behörden gewillt und fähig, Schutz vor nichtstaatlichen Akteuren zu bieten (UKHO 8.2016b).

Quellen:

-

AA - Auswärtiges Amt (21.11.2016): Bericht über die asyl- und abschieberelevante
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